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Regeste
Urteil des Steuergerichtshofes des Kantonsgerichts | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen
Erwägungen
E. 1
Gegen Einspracheentscheide der Veranlagungsbehörde kann die steuerpflichtige Person innert 30 Tagen nach Zustellung beim Kantonsgericht schriftlich Beschwerde erheben (Art. 140 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die direkte Bundessteuer [DBG; SR 642.11]; Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG; SR 642.14]; Art. 180 Abs. 1 des Gesetzes vom
E. 6
Juni 2000 über die direkten Kantonssteuern [DStG; SGF 631.1]). Die Beschwerdeschrift muss die Begehren der beschwerdeführenden Person und deren Begründung enthalten (vgl. Art. 140 Abs. 2 DBG; Art. 50 Abs. 2 StHG; Art. 180 Abs. 2 DStG). Mit der Beschwerde können alle Mängel des angefochtenen Entscheids und des vorangegangenen Verfahrens gerügt werden (Art. 140 Abs. 3 DBG; Art. 50 Abs. 2 StHG; Art. 180 Abs. 3 DStG). Das Beschwerdeverfahren richtet sich nach dem Gesetz vom 23. Mai 1991 über die Verwaltungsrechtspflege (VRG; SGF 150.1) (Art. 182 DStG). Die Beschwerde vom 22. März 2019 gegen den Einspracheentscheid vom 26. Februar 2019 ist durch die Beschwerdeführer frist- und nach entsprechender Verbesserung auch formgerecht bei der sachlich und örtlich zuständigen Beschwerdeinstanz eingereicht worden. Die Beschwerdefüh- rer sind als Steuerschuldner durch den angefochtenen Einspracheentscheid berührt und haben ohne weiteres ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung (Art. 76 lit. a VRG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.
Kantonsgericht KG Seite 5 von 9 Direkte Bundessteuer (604 2019 26) 2. 2.1. Gemäss Art. 123 Abs. 1 DBG stellen die Veranlagungsbehörden zusammen mit dem Steu- erpflichtigen die für eine vollständige und richtige Besteuerung massgebenden tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse fest. Zu diesem Zweck auferlegt das Gesetz dem Steuerpflichtigen verschiedene Verfahrenspflichten. Einzureichen sind nebst der korrekt ausgefüllten Steuererklä- rung samt den vorgeschriebenen Beilagen (Art. 124 DBG) insbesondere auch die Lohnausweise über alle Einkünfte aus unselbständiger Erwerbstätigkeit, Ausweise über Bezüge als Mitglied der Verwaltung oder eines anderen Organs einer juristischen Person, Verzeichnisse über sämtliche Wertschriften, Forderungen und Schulden sowie allenfalls die unterzeichneten Jahresrechnungen (Bilanzen, Erfolgsrechnungen) der Steuerperiode oder, wenn eine kaufmännische Buchhaltung fehlt, Aufstellungen über Einnahmen und Ausgaben, die Vermögenslage sowie Privatentnahmen und Privateinlagen (Art. 125 DBG). Zudem muss der Steuerpflichtige auch sonst alles tun (Ertei- lung von Auskünften, Aufbewahrung und Vorlegung von Belegen usw.), um eine vollständige und richtige Veranlagung zu ermöglichen (Mitwirkungspflichten gemäss Art. 126 DBG). 2.2. Hat der Steuerpflichtige trotz Mahnung seine Verfahrenspflichten nicht erfüllt oder können die Steuerfaktoren mangels zuverlässiger Unterlagen nicht einwandfrei ermittelt werden, so nimmt die Veranlagungsbehörde die Veranlagung nach pflichtgemässem Ermessen vor. Sie kann dabei Erfahrungszahlen, die Vermögensentwicklung und den Lebensaufwand des Steuerpflichtigen berücksichtigen (Art. 130 Abs. 2 DBG). Eine Veranlagung nach pflichtgemässem Ermessen kann der Steuerpflichtige nur wegen offensichtlicher Unrichtigkeit anfechten. Die Einsprache ist zu begründen und muss allfällige Beweismittel nennen (Art. 132 Abs. 3 DBG). Das in Art. 132 Abs. 3 DBG vorgesehene Erfordernis der Begründung des Rechtsmittels gegen eine Ermessensveranlagung stellt eine Prozessvoraussetzung dar, bei deren Fehlen auf die Einsprache (grundsätzlich ohne Ansetzung einer Nachfrist) nicht eingetreten wird (BGE 123 II 552 E. 4c / Pra 1998, 807; Urteil BGer 2A.39/2004 vom 29. März 2005). Gemäss der bundesgerichtli- chen Rechtsprechung ist auch die Pflicht zur Nennung der allfälligen Beweismittel keine blosse Ordnungsvorschrift, sondern Gültigkeitsvoraussetzung der Einsprache (Urteil BGer 2A.72/2004 vom 4. Juli 2005 E. 6). Das heisst, dass sich der Steuerpflichtige in der Begründung der Einspra- che mit den einzelnen Elementen des angefochtenen Entscheides bzw. der streitigen Veranlagung auseinandersetzen und insbesondere substantiiert darlegen muss, inwiefern einzelne Elemente auf unhaltbaren Grundlagen oder Schätzungen beruhen sollen. Dabei hat er die entsprechenden Beweismittel zu nennen und grundsätzlich die versäumten Mitwirkungspflichten nachzuholen. Einzig in speziellen Situationen, wo beispielsweise mangels verfügbarer Informationen von dritter Seite das Nachreichen des fehlenden Dokumentes (z.B. der vollständigen Steuererklärung) nicht möglich ist, müssen, je nach den Umständen, ausreichend substantiierte Vorbringen bereits genü- gen. Hingegen reicht es keinesfalls aus, die Einschätzung bloss in pauschaler Weise zu bestreiten oder lediglich einzelne Positionen der Einschätzung als zu hoch zu bezeichnen (vgl. Urteile BGer 2C_579/2008 vom 29. April 2009 E. 2 sowie 2C_323/2009 vom 9. Juni 2009 E. 3). Der Unrichtigkeitsnachweis ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung umfassend zu führen und kann nicht nur einzelne Positionen der Ermessensveranlagung betreffen. Dementspre- chend muss der Steuerpflichtige – soweit möglich – die bisher versäumten Mitwirkungshandlungen auch genügend vollständig nachholen. Zumindest muss er mit der Einsprache eine umfassende, substantiierte Sachverhaltsdarstellung samt Beweismittelangebot abgeben. Vorbehalten bleiben
Kantonsgericht KG Seite 6 von 9 nur, aber immerhin, die nachträgliche Einreichung noch nicht greifbarer Unterlagen und bereits angebotener Beweismittel sowie die Behebung nicht besonders gravierender Formmängel (z.B. fehlende Unterschrift), wozu allenfalls eine Nachfrist anzusetzen ist (vgl. etwa Urteile BGer 2C_620 und 621/2007 vom 2. Juli 2008 E. 3; 2C_837/2014 vom 23. Februar 2015 E. 3 mit weiteren Hinwei- sen). 2.3. Vorliegend hat die Steuerverwaltung mit Schreiben vom 10. Dezember 2018 festgestellt, dass sich für die Steuerperiode 2016 ein Manko von CHF 20‘171.- ergebe, und die Beschwerde- führer aufgefordert, die fehlende Liquidität zu erklären und überprüfbare Belege nachzureichen. Auf dieses Schreiben reagierten die Beschwerdeführer mit Eingabe vom Januar 2019, in welcher sie erklärten, die Vermögensentwicklung des Jahres 2016 ergebe sich aus den Mietzinseinnahmen des Jahres 2015 und Ersparnissen. Dem beigelegten Postenauszug der Freiburger Kantonalbank lässt sich entnehmen, dass ein gewisser C.________ ihnen bis im Juni 2015 einen monatlichen Mietzins von CHF 2‘220.- überwies. Mit dieser Eingabe vom Januar 2019 kamen die Beschwerdeführer der Aufforderung vom
E. 10
Dezember 2018 nur ungenügend nach. So beschlägt der zu den Akten gereichte Postenaus- zug der Freiburger Kantonalbank den Zeitraum vom 18. November 2014 bis 18. November 2015, weshalb er nicht geeignet ist, die fehlende Liquidität des Jahres 2016 zu erklären. Dies bereits deshalb, weil der im Jahr 2015 eingenommene Mietzins auf die Berechnung der Vermögensent- wicklung des Jahres 2016 gar keinen Einfluss haben kann. Allenfalls hätte die fehlende Liquidität im Jahr 2016 durch eine entsprechende Vermögensverminderung begründet werden können. Das Vermögen der Beschwerdeführer hat sich im Jahr 2016 aber nicht etwa vermindert, sondern zuge- nommen. Weitere Unterlagen zur fehlenden Liquidität wurden nicht eingereicht. Auch gaben die Beschwer- deführer weder im Einspracheverfahren noch im vorliegenden Beschwerdeverfahren nähere und glaubwürdige Erklärungen zur fehlenden Liquidität ab. Ihr Einwand, sie seien sich gewohnt, spar- sam zu leben, wird wiederum durch die Berechnung der Vermögensentwicklung vom 22. Mai 2019 widerlegt, wo, obschon nur minimalste Beträge als Ausgaben berücksichtigt wurden, sich ein Manko von CHF 20‘171.- ergab. Unter den gegebenen Umständen konnten die Beschwerdeführer den Nachweis nicht erbringen, dass der von der Steuerverwaltung beim Einkommen aufgerechnete Betrag von CHF 20‘171.- für fehlende Liquidität offensichtlich unrichtig ist. 2.4. Was das von der Steuerverwaltung aufgerechnete Vermögen im Ausland anbelangt, so wurden die Steuerpflichtigen am 10. Dezember 2018 darauf aufmerksam gemacht, dass, falls sie Einkommen und Vermögen im Ausland haben, sie dieses vollständig zu deklarieren und eine Kopie der ausländischen Veranlagung einzureichen hätten. In ihrer Eingabe vom Januar 2019 lies- sen sich die Beschwerdeführer zu einem allfälligen Einkommen und Vermögen im Ausland aber nicht vernehmen, worauf die Steuerverwaltung die Beschwerdeführer am 19. Februar 2019 darüber in Kenntnis setzte, dass sie beabsichtige, die Veranlagung zu ihren Ungunsten abzuän- dern. Namentlich würden auch andere Vermögenswerte im Betrag von CHF 500‘000.- satzbestim- mend berücksichtigt. Mit Schreiben vom 22. Februar 2019 wehrten sich die Beschwerdeführer gegen die Berücksichti- gung dieser anderen Vermögenswerte im Betrag von CHF 500‘000.-. Sie machten geltend, es handle sich dabei um eine utopische Zahl, von der nirgends die Rede (gewesen) sei. Es sei zwar etwas Bauland verkauft worden, der Erlös sei aber unter den Geschwistern verteilt worden. Gegen
Kantonsgericht KG Seite 7 von 9 die übrigen in Aussicht gestellten Positionen (Immobilien: CHF 100‘000.-; Ertrag Immobilien: CHF 2‘500.-; Unterhaltskosten: CHF 500.-) wurden keine Einwände erhoben. Gleich verhält es sich im vorliegenden Beschwerdeverfahren. Auch hier wird moniert, dass CHF 500‘000.- eine utopische Zahl sei. Festzustellen ist, dass die Beschwerdeführer nicht bestreiten, im Ausland über Immobilien zu verfügen und in der Vergangenheit (Bau-) Land verkauft zu haben. Genaue Angaben zu den Vermögenswerten im Ausland lassen sich den vorliegenden Akten aber nicht entnehmen. Zwar reichten die Beschwerdeführer im Rahmen des vorliegenden Beschwerdeverfahrens diverse Unterlagen zu den Akten. Diese betreffen indessen die Jahre 2018 und 2019 und nicht das hier interessierende Jahr 2016. Kommt hinzu, dass die Unterlagen in albanischer Sprache gehalten sind und keine Informationen dazu enthalten, ob die Beschwerdeführer nebst Immobilien über andere Vermögenswerte (wie z.B. Bankguthaben, Wertpapiere oder Darlehensguthaben) im Ausland verfügen. Auch fehlen Informationen dazu, wie viel (Bau-) Land in der Vergangenheit verkauft worden war und wie hoch der Erlös war, der damit erzielt wurde. In diesem Zusammen- hang sei auf den Kaufvertrag vom 3. Mai 2015 hingewiesen, mit welchem B.________ ein 1‘525m2 grosses Grundstück zu einem Preis von 150‘250 Euro verkaufte. Auf welches Konto dieser Betrag einbezahlt wurde und ob der Erlös unter den Geschwistern verteilt wurde, lässt sich den vorliegen- den Akten aber nicht entnehmen. Ebenso wenig ist aktenkundig, ob nur dieses eine Mal (Bau-) Land verkauft worden war oder ob bereits mehrere Landverkäufe stattgefunden haben. Kommt hinzu, dass die von den Beschwerdeführern eingereichten Unterlagen in sich widersprüch- lich sind. So bestätigte das Ministerium für Umwelt und Raumplanung der Republik Kosovo am 6. Juni 2019, dass B.________ in der Gemeinde D.________ über kein Eigentum verfüge. Nichts desto trotz wurde gleichentags eine Vermögenssteuer (property tax) von ihm erhoben, dies für eine Immobilie (familiy house; unit number eee) in der Gemeinde D.________, die sich in einem guten Zustand (good condition) auf einem 198m2 grossen Grundstück befinde und einen Wert von 29‘700 Euro habe. Ausserdem scheint B.________ über zwei weitere Parzellen (parcel for familiy house; fff und ggg) von 920m2 (Wert: 3‘680 Euro) und 500m2 (Wert: 2‘000 Euro) zu verfügen, für welche er ebenfalls eine Steuer (tax) zu entrichten hat. Mit diesen zu den Akten gereichten Unterlagen lässt sich auf jeden Fall nicht belegen, dass die Beschwerdeführer einzig über ein 120- jähriges Elternhaus im Ausland verfügen, das weder über eine Heizung noch Strom verfüge und unbewohnbar sei, wie sie in der Beschwerde glaubhaft machen wollen. Zudem bestätigten die Beschwerdeführer am 25. Juli 2016 gegenüber der Steuerverwaltung selber, dass das Elternhaus von den Geschwistern H.________ als Feriensitz benutzt werde und mit ungefähr CHF 100‘000.- bewertet werden könne, was für kosovarische Verhältnisse viel sei. Damit kann insgesamt festgestellt werden, dass nach wie vor konkrete Angaben zum im Ausland vorhandenen Vermögen (namentlich zu den Privatkapitalien) fehlen und die Beschwerdeführer deshalb auch den Nachweis nicht zu erbringen vermögen, dass der von der Steuerverwaltung satzbestimmend berücksichtigte Betrag für andere Vermögenswerte im Ausland, der mangels konkreter Angaben ermessensweise auf CHF 500‘000.- festgesetzt worden war, offensichtlich unrichtig ist. 2.5. Damit ist die Beschwerde nicht nur hinsichtlich der aufgerechneten fehlenden Liquidität (Code 3.410), sondern auch hinsichtlich der satzbestimmend berücksichtigten Vermögenswerte im Ausland (Code 3.480) abzuweisen.
Kantonsgericht KG Seite 8 von 9 3. 3.1. Die Kosten des Verfahrens sind der unterliegenden Partei aufzuerlegen (Art. 144 Abs. 1 DBG). Die Höhe der Verfahrenskosten wird durch das kantonale Recht bestimmt (Art. 144 Abs. 5 DBG). Das heisst, dass insbesondere der Tarif vom 17. Dezember 1991 der Verfahrenskosten und Entschädigungen in der Verwaltungsjustiz (Tarif VJ) zur Anwendung gelangt (vgl. Art. 146 und Art. 147 VRG sowie Art. 4 Abs. 3 des kantonalen Ausführungsbeschlusses zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer vom 5. Januar 1995; SGF 634.1.11). Im vorliegenden Fall scheint es angemessen, die Gerichtsgebühr auf CHF 400.- festzusetzen. Diese Gerichtsgebühr ist den unterliegenden Beschwerdeführern aufzuerlegen und mit dem geleis- teten Kostenvorschuss zu verrechnen. 3.2. Es besteht kein Anspruch auf eine Parteientschädigung. Kantonssteuer (604 2019 27) 4. Die vorne dargelegten Grundsätze gelten auch unter dem (harmonisierten) kantonalen Recht. Die entsprechenden, praktisch gleich lautenden Gesetzesbestimmungen sind in Art. 42, Art. 46 Abs. 3 und Art. 48 Abs. 2 StHG sowie Art. 154 Abs. 1, Art. 157-159, Art. 164 Abs. 2 und Art. 176 Abs. 3 DStG enthalten. Angesichts der mit dem Recht der direkten Bundessteuer übereinstimmenden gesetzlichen Rege- lung kann für die Rechtsanwendung auf die Ausführungen in den Erwägungen 2 und 3 verwiesen werden. Demzufolge ist auch die Beschwerde betreffend die Kantonssteuer abzuweisen. 5. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Verfahrenskosten den unterliegenden Beschwerdeführern aufzuerlegen (Art. 131 Abs. 1 VRG). Dabei gelangt der Tarif VJ zur Anwen- dung (vgl. Art. 146 und Art. 147 VRG). Im vorliegenden Fall erscheint es angemessen, die Gerichtsgebühr auf CHF 400.- festzusetzen. Diese Gerichtsgebühr ist mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. (Dispositiv auf nachfolgender Seite)
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